COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland

Nachtrag Nr. 34
vom 12. September 2002

gemalf 8§ 10 Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz

zum

Unvollstandigen Verkaufsprospekt
vom 9. Juli 2002

Uber

Unlimited-Zertifikate
bezogen auf den
Dow Jones EURO STOXX 50°" Performance-Index

- verbrieft durch ein Inhaber-Sammelzertifikat
ohne Anspruch auf Auslieferung von Einzelurkunden —

COMMERZBANK

*) Der Dow Jones EURO STOXX SOSM ist Eigentum der STOXX Limited. Der Name des Index ist eine
eingetragene Marke der DOW JONES & COMPANY, INC., und ist fir bestimmte Verwendungen dem



-2-

Konzern der Commerzbank Aktiengesellschaft lizenziert worden.
° by STOXX Limited. All rights reserved.
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Verlustrisiken
Unlimited-Zertifikate bezogen auf Indizes

Beim Erwerb von Unlimited-Indexzertifikaten erwirbt man das Recht, von der Emittentin zu
bestimmten Einlésungsterminen die Zahlung eines Einlosungsbetrages zu verlangen, der
einem Hundertstel des Referenzkurses des Index am entsprechenden Bewertungstag
entspricht.

Zu beachten ist, dass eine Verdnderung des Kurses des dem Unlimited-Indexzertifikat
zugrundeliegenden Index dazu fuhren kann, dass der Wert des Unlimited-Indexzertifikates
entsprechend der Entwicklung des Index erheblich unter den fur das Unlimited-Indexzertifikat
gezahlten Einstandspreis sinkt und dadurch fiur den Inhaber des Unlimited-Indexzertifikates
ein erheblicher Verlust in bezug auf den fur das Unlimited-Indexzertifikat gezahlten Kaufpreis
entstehen kann.

Aufgrund der Kiundigungsmoglichkeit der Emittentin kann die Laufzeit des Unlimited-
Indexzertifikates allerdings begrenzt werden. In diesem Fall kann nicht darauf vertraut
werden, dass sich der Preis des Unlimited-Indexzertifikates rechtzeitig vor dem
entsprechenden Kiundigungstermin wieder erholen wird. Bei den Gewinnerwartungen muss
man die mit dem Erwerb oder dem Verkauf der Unlimited-Indexzertifikate zuséatzlich
anfallenden Kosten berucksichtigen.

Daruiber hinaus unterliegt der Wert eines Unlimited-Indexzertifikats einem Wahrungsrisiko,
wenn der Index in einer anderen Wahrung als EUR ausgedrickt wird und nach den
Zertifikatsbedingungen der Einlésungsbetrag aus einer anderen Waéhrung in EUR
umgerechnet wird.

Dieser Risikohinweis ersetzt nicht die in einem individuellen Fall ggf. notwendige Beratung
durch die Hausbank. Eine Anlageentscheidung sollte nicht aufgrund dieses Risikohinweises
gefallt werden, da die hierin enthaltenen Informationen eine auf die Bedlrfnisse, Ziele,
Erfahrungen bzw. Kenntnisse und Verhaltnisse des Anlegers zugeschnittene Beratung und
Aufklarung nicht ersetzen kdnnen.



Allgemeine Informationen
Verantwortung

Die Commerzbank Aktiengesellschaft (nachstehend auch "Commerzbank”, "Bank", "Emitten-
tin" oder "Gesellschaft", zusammen mit ihren Tochtergesellschaften auch "Commerzbank-
Konzern" oder "Konzern" genannt) Ubernimmt gemall § 13 VerkProspG i.V.m. §44
Borsengesetz die Prospekthaftung; sie erklart, dass ihres Wissens die Angaben im Verkaufs-
prospekt richtig sind und keine wesentlichen Umstande ausgelassen wurden.

Begebung

Die 1.000.000 Unlimited-Zertifikate bezogen auf den Dow Jones EURO STOXX 50°
Performance-Index (die "Zertifikate") werden von der Commerzbank begeben und 6ffentlich
angeboten; die Zertifikate bilden den Gegenstand des Verkaufsprospekts, bestehend aus dem
unvollstidndigen Verkaufsprospekt vom 9. Juli 2002, dem Nachtrag A (aktuelle Angaben uber
die Emittentin) und diesem Nachtrag Nr. 34.

Verkauf

Die Zertifikate werden von der Commerzbank vom 12. September 2002 an zum anfanglichen
Verkaufspreis von EUR 35,20 je Zertifikat freibleibend zum Verkauf gestellt.

Im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf der Zertifikate bzw. der Verbreitung von
Angebotsunterlagen uber die Zertifikate sind die jeweils anwendbaren Gesetze der Lander zu
beachten, in denen die Zertifikate angeboten oder verkauft bzw. die Angebotsunterlagen
verbreitet werden.

Insbesondere sind die Verkaufsbeschrankungen der Vereinigten Staaten von Amerika und
des Vereinigten Kdnigreichs zu beachten.

Valuta
18. September 2002
Verbriefung

Die Zertifikate werden durch ein Inhaber-Sammelzertifikat verbrieft, das bei der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wird.

Es werden keine effektiven Zertifikate ausgegeben. Den Inhabern der Zertifikate stehen Mit-
eigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat zu, die gemafl den Regeln und Bestim-
mungen der Clearstream Banking AG Ubertragen werden kénnen.

Kleinste handelbare und tbertragbare Einheit

Ein Zertifikat

Borseneinfuhrung

Die Einbeziehung der Zertifikate in den Freiverkehr an den Wertpapierbdrsen zu Frankfurt am
Main und Stuttgart wird beantragt.



Verfugbarkeit von Unterlagen

Der gemaf § 10 VerkProspG erstellte unvollstandige Verkaufsprospekt vom 9. Juli 2002 und
der geméal § 11 VerkProspG erstellte Nachtrag A vom 10. August 2002 werden bei der
Commerzbank Aktiengesellschaft, ZGO IB 1.4.1 Neuemissionen, 60261 Frankfurt am Main, zur
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Verwendung des Nettoemissionserldses

Der Nettoerlés der Emission dient der Finanzierung der Geschaftsentwicklung des Konzerns.
Clearing Nummern

WKN

726 431

ISIN

DE000726431/9
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Der Dow Jones EURO STOXX 50° Index
1. Einfahrung

Der Dow Jones EURO STOXX 50° Index (der "EURO STOXX 50" oder der "Index") ist ein
Aktienindex, der von der STOXX Ltd. als Teil einer Familie verschiedener europaweiter
Aktienindizes veroffentlicht wird. Zweck dieser Indizes ist es, die Transparenz des sich vor
dem Hintergrund der Europaischen Wahrungsunion herausbildenden Européischen
Kapitalmarktes zu fordern.

Der EURO STOXX 50 ist ein Blue Chip Index, der die 50 nach Free-Float-Marktkapitalisierung
grofdten Titel aus den Teilnehmerlandern der europédischen Wahrungsunion umfasst. Es
handelt sich um einen kapitalgewichteten Kursindex, der nicht um Dividendenzahlungen
korrigiert wird. Als solcher spiegelt er direkt die Bewertung der behandelten Unternehmen
und deren Einschatzung durch den europdischen Kapitalmarkt wider. Damit erhélt der
Investor einen Malf3stab fur Ertrag und Risiko der wichtigsten Aktien am européischen
Kapitalmarkt.

2. Zusammensetzung und Gewichtung

Die Auswahl der in den EURO STOXX 50 aufgenommenen Aktien erfolgt aus den Aktien von
Gesellschaften aus den Mitgliedsstaaten der europdischen Wahrungsunion. Dies sind derzeit
Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die
Niederlande, Osterreich, Portugal und Spanien.

In einem mehrstufigen Auswahlverfahren werden aus der Gesamtheit dieser Unternehmen
zunachst diejenigen ausgewahlt, die Eingang in den breit angelegten Dow Jones EURO
STOXX 50™ Index finden. In einem zweiten Schritt werden dann die 50 nach Markt-
kapitalisierung wichtigsten Unternehmen aus den 18 Branchen zusammengefasst. Dies hat
zur Folge, dass der Index etwa 60 % der grof3ten Aktien der Free-Float-Marktkapitalisierung
an den Boérsen der europaischen Wahrungsunion enthalt.

Die Gewichtung der einzelnen Werte im Verhéltnis zueinander entspricht dem ihrer Free-
Float-Marktkapitalisierungen und wird, soweit sich Veranderungen ergeben, in
vierteljahrlichen Abstanden angepasst. Die aktuelle Zusammensetzung und Gewichtung des
EURO STOXX 50 kann der Webseite des Sponsors: www.stoxx.com entnommen werden.

3. Indexberechnung und Veré6ffentlichung

Der EURO STOXX 50 wird von STOXX Ltd. auf der Grundlage der Laspyeres-Formel be-
rechnet. Den aktuellen Indexstand erhalt man, indem man die jeweils aktuelle Borsenkapi-
talisierung der Indextitel mit 1.000 multipliziert und durch die mit einem Korrekturfaktor
angepasste (vgl. nachfolgend 4.) Bérsenkapitalisierung der Indextitel zum Basiszeitpunkt 31.
Dezember 1991 dividiert.

Soweit Unternehmen aus den folgenden Landern in den EURO STOXX 50 aufgenommen
sind, werden der Berechnung die an den folgenden Aktienbdrsen bzw. in den folgenden
Handelssystemen festgestellten Kurse der Indextitel, so wie sie im Dow Jones Markets
System Ubermittelt werden, zugrunde gelegt:

Land des Unternehmens Wertpapierbdrse / Handelssystem

Belgien Wertpapierbérse in Brissel



http://www.stoxx.com/

Land des Unternehmens

Wertpapierbdrse / Handelssystem

Deutschland

Wertpapierborse in Frankfurt (XETRA)

Finnland

Wertpapierbérse in Helsinki

Frankreich

Wertpapierbérse in Paris

Griechenland

Wertpapierboérse in Athen

Irland Wertpapierborse in Dublin
Italien Wertpapierborse in Mailand
Luxemburg Wertpapierbérse in Luxemburg
Niederlande Wertpapierbérse in Amsterdam
Osterreich Wertpapierboérse in Wien
Portugal Wertpapierbérse in Lissabon
Spanien Wertpapierbérse in Madrid

Die Aktienkurse werden in Euro angegeben.

Der EURO STOXX 50 wird von STOXX Ltd. bdrsentaglich von 8.00 bis 20.00 Uhr MEZ in
Intervallen von 15 Sekunden veroffentlicht.

Der Schlusskurs des EURO STOXX 50 wird bdrsentaglich um 20.00 Uhr MEZ auf der
Grundlage der Schlusskurse samtlicher Indextitel errechnet. Soweit es an einem Tag flr
einzelne Titel kein Schlusskurs festgestellt wird, wird der Schlusskurs des vorangegangenen
Tages zugrunde gelegt.

4. Anpassungen

Eine Uberpriifung der Gewichtung der Indextitel erfolgt quartalsweise jeweils am dritten
Freitag des Marz, Juni, September und Dezember, wahrend die Indexzusammensetzung des
EURO STOXX 50 einmal jahrlich Gberprift und am dritten Freitag im September ge-
gebenenfalls angepasst wird.

Im Ubrigen erfolgen Anpassungen des Divisors der Indexformel, also der Bdorsenkapi-
talisierung der Indextitel zum Basiszeitpunkt 31. Dezember 1991, aufgrund von Ereignissen
wie Verschmelzungen, Ubernahmen, Spin-Offs, Kapitalerhbhungen, der Begebung von
Gratisaktien einer anderen Aktiengattung oder dem Rlckkauf eigener Aktien. Keine
Anpassung erfolgt im Falle vom Gratisaktien der gleichen Aktiengattung, von Aktiensplits
oder der Auszahlung von Bardividenden.



Disclaimer

Der Dow Jones EURO STOXX 50®™ ist urheberrechtlich geschiitzt. Der Dow Jones EURO
STOXX 50°™ und die damit verbundenen Warenzeichen wurden fur die Nutzung zu
bestimmten Zwecken von Commerzbank Aktiengesellschaft lizenziert.

Der Dow Jones EURO STOXX 50°™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones &
Company, Inc. ("Dow Jones") und wurde fir die Nutzung lizenziert.

Die Beziehung von STOXX Ltd. und Dow Jones zu Commerzbank Aktiengesellschaft
beschrankt sich auf die Lizenzierung des Dow Jones EURO STOXX 50°™ und die damit
verbundenen Warenzeichen fur die Nutzung im Zusammenhang mit diesen Zertifikaten.

STOXX und Dow Jones:

B Tatigen keine Verkaufe und Ubertragungen von Zertifikaten und fuhren keine Forderungs-
oder Werbeaktivitaten fur Zertifikate durch.

Erteilen keine Anlageempfehlungen fiir Zertifikate oder anderweitige Wertschriften.

B  Ubernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung und treffen keine Entscheidungen
beziuiglich Anlagezeitpunkt, Menge oder Preis von Zertifikaten.

B Ubernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung fir die Verwaltung und Vermarktung
von Zertifikaten.

B Sind nicht verpflichtet, den Anspriichen der Zertifikate oder des Inhabers der Zertifikate
bei der Bestimmung, Zusammensetzung oder Berechnung des Dow Jones EURO STOXX
50°" Rechnung zu tragen.

Insbesondere,

STOXX und Dow Jones ubernehmen keinerlei Haftung in Verbindung mit Zertifikaten.

geben STOXX und Dow Jones keinerlei ausdriuckliche oder stillschweigende Garantien und
lehnen jegliche Gewéhrleistung ab hinsichtlich:

Der von Zertifikaten, dem Inhaber von Zertifikaten oder jeglicher anderer Person in
Verbindung mit der Nutzung des Dow Jones EURO STOXX 50° und den im Dow Jones
EURO STOXX 50°" enthaltenen Daten erzielten und nicht erreichte Ergebnisse;

Der Richtigkeit oder Vollstandigkeit des Dow Jones EURO STOXX 50° und der darin
enthaltenen Daten;

Der Marktgangigkeit und Eignung fur einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte
Nutzung des Dow Jones EURO STOXX 50° und der darin enthaltenen Daten;

STOXX und Dow Jones ubernehmen keinerlei Haftung fur Fehler, Unterlassungen oder
Stérungen des Dow Jones EURO STOXX 50°™ oder der darin enthaltenen Daten;

STOXX oder Dow Jones haften unter keinen Umsténden fur allfallige entgangene Gewinne
oder indirekte, besondere oder Folgeschdden oder fur strafweise festgesetzten
Schadenersatz, auch dann nicht, wenn STOXX oder Dow Jones Uber deren mégliches
Eintreten in Kenntnis sind.

Der Lizenzvertrag zwischen STOXX und Commerzbank Aktiengesellschaft wird einzig und allein
zu deren Gunsten und nicht zu Gunsten des Inhabers der Zertifikate oder irgend einer
Drittperson abgeschlossen.
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ZERTIFIKATSBEDINGUNGEN

81
Form

Die 1.000.000 Indexzertifikate (die "Zertifikate”) der Commerzbank Aktiengesellschaft,
Frankfurt am Main (die "Emittentin”), werden durch ein Inhaber-Sammelzertifikat (das
"Sammelzertifikat") verbrieft, das bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main,
hinterlegt ist.

Es werden keine effektiven Zertifikate ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die "Zertifikatsinhaber") auf Lieferung effektiver Zertifikate ist
ausgeschlossen. Den Zertifikatsinhabern stehen Miteigentumsanteile an dem Sammel-
zertifikat zu, die gemalR den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG
Ubertragen werden kénnen.

Das Sammelzertifikat tragt die eigenhandigen Unterschriften von zwei Vertretungs-
berechtigten der Emittentin.

§2
Einlésung

Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einldsung der Zertifikate zu
verlangen. Die Einlésung kann nur gemaf den in Absatz 3. enthaltenen Bestimmungen
und nur zu einem Einlésungstermin gefordert werden. "Einlésungstermin” ist jeder letzte
Bankarbeitstag der Monate Marz, Juni, September und Dezember eines jeden Jahres ab
dem Monat Dezember 2002.

Die Einlésung eines jeden Zertifikats erfolgt zu einem Betrag (der "Einlésungsbetrag”) je
Zertifikat, der einem Hundertstel des in EUR ausgedriickten Referenzkurses (Absatz 4. b))
des Index (Absatz 4. c)) am flinften Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Einlésungstermin
(der "Bewertungstag") entspricht.

FUr die Berechnungen gemafl diesen Zertifikatsbedingungen entspricht jeweils ein
Indexpunkt EUR 1,00.

Wenn am Bewertungstag der Referenzkurs des Index nicht festgestellt und verdffentlicht
wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine Marktstdérung in
bezug auf den Index vorliegt (Absatz 4. d)), dann wird der Bewertungstag auf den
nachstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein Referenzkurs des Index wieder
festgestellt und verdffentlicht wird und an dem keine Marktstérung vorliegt.

Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Einlésungstermin verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzkurs des Index festgestellt und veroffentlicht oder liegt nach Auffassung der
Emittentin an diesem Tag eine Marktstérung vor, dann wird die Emittentin den Index
unter Anwendung der zuletzt fir die Berechnung des Index giltigen
Berechnungsmethode errechnen, wobei die Emittentin der Berechnung die Kurse der im
Index enthaltenen Wertpapiere an diesem Tag zu dem Zeitpunkt zugrunde legt, an dem
Ublicherweise der Referenzkurs des Index bestimmt wird (der "Bewertungszeitpunkt™).
Sollte der Handel eines oder mehrerer der fur die Berechnung des Index maf3geblichen
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Wertpapiere an einem solchen Tag ausgesetzt oder wesentlich eingeschrankt sein, wird
die Emittentin unter Hinzuziehung eines unabhéngigen Sachverstandigen sowie unter
Berlicksichtigung der an dem Bewertungstag herrschenden Marktgegebenheiten den
Preis der jeweiligen Wertpapiere zu dem Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen (8§
315 BGB) schatzen.

Um die Einlésung der Zertifikate zu einem Einldsungstermin zu verlangen, muss der
Zertifikatsinhaber spatestens am zehnten Bankarbeitstag vor dem verlangten
Einldsungstermin

i. bei der Zahlstelle (8§ 4) eine schriftliche Erklarung auf einem dort erhéltlichen
Formular bzw. unter Abgabe aller in dem Formular geforderten Angaben und
Erklarungen einreichen (die "Einldsungserklarung"); und

ii. die Zertifikate an die Zahlstelle liefern und zwar entweder (i) durch eine
unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem gegebenenfalls
bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch Ubertragung
der Zertifikate auf das Konto der Zahistelle bei der Clearstream Banking AG.

Die Einlésungserklarung ist verbindlich und unwiderruflich. Eine Einlésungserklarung ist
nichtig, wenn sie nach Ablauf des zehnten Bankarbeitstages vor dem jeweiligen
Einldsungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlésungserklarung
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die
Einldsungserklarung nichtig. Weicht die in der Einldsungserklarung genannte Zahl von
Zertifikaten, fur die die Einlésung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle
Ubertragenen Zertifikate ab, so gilt die Einlésungserklarung nur fir die der kleineren der
beiden Zahlen entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige
Uberschussige Zertifikate werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an
diesen zurickibertragen.

Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlésung wird die Emittentin
veranlassen, dass der Einlésungsbetrag der Zahlstelle zur Verfligung gestellt wird, die
diesen am jeweiligen Einlésungstermin auf ein in der Einldsungserklarung vom
Zertifikatsinhaber benanntes Konto Ubertragen wird.

Mit der Einlésung der Zertifikate am jeweiligen Einlésungstermin erléschen alle Rechte
aus den eingel6sten Zertifikaten.

Fir die Zwecke dieser Zertifikatsbedingungen gelten die folgenden Begriffs-
bestimmungen:

a) Ein "Bankarbeitstag"” ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main fir den
allgemeinen Geschaftsbetrieb gedffnet sind.

b) Der "Referenzkurs" ist der zuletzt festgestellte und verdéffentlichte Kurs (Schlusskurs)
des Index.

c) Der "Index" ist der von der STOXX Ltd. (der "Sponsor") festgestellte und
veroffentlichte Dow Jones EURO STOXX 50° Performance-Index (ISIN
EU000965815/2), der auf der Grundlage der Kurse von 50 Aktien, die zum Handel an
verschiedenen Wertpapierbdrsen europdaischer Lander zugelassen sind, errechnet
wird.
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Wird der Index nicht mehr vom Sponsor, sondern von einer anderen Person,
Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin fir geeignet halt (der
"Nachfolgesponsor”) berechnet und veréffentlicht, so wird der Einlésungsbetrag
gegebenenfalls auf der Grundlage des vom Nachfolgesponsor berechneten und
veroffentlichten Index berechnet. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen enthaltene
Bezugnahme auf den Sponsor gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als
Bezugnahme auf den Nachfolgesponsor.
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Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben und/oder durch einen anderen Index
ersetzt, legt die Emittentin fest, welcher Index kiinftig fur die Berechnung des
Einldsungsbetrages zugrunde zu legen ist (der "Nachfolgeindex"). Der
Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden
unverzuglich gemalR § 6 bekanntgemacht. Jede in diesen Zertifikatsbedingungen
enthaltene Bezugnahme auf den Index gilt dann, sofern es der Zusammenhang
erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgeindex.

Ist nach Ansicht der Emittentin die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen
Grinden auch immer, nicht moéglich, oder nimmt der Sponsor an oder vor einem
Bewertungstag mit Auswirkung an dem Bewertungstag eine wesentliche
Veranderung hinsichtlich der Berechnungsmethode zur Bestimmung des Index vor
oder verandert der Sponsor den Index auf irgendeine andere Weise wesentlich (mit
Ausnahme einer Veranderung, die bereits im Rahmen der Berechnungsmethode zur
Bestimmung des Index fur den Fall der Veranderung der Zusammensetzung der
dem Index zugrunde gelegten Aktien, der Kapitalisierung oder anderer
Routinemaflnahmen vorgesehen ist),

(i) wird die Emittentin oder ein von ihr bestellter Sachverstandiger fur die
Weiterrechnung und Veroéffentlichung des Index auf der Grundlage des
bisherigen Indexkonzeptes und des letzten festgestellten Wertes des Index
Sorge tragen, wobei eine derartige Fortfihrung unverziglich gemaR § 6 be-
kanntgemacht wird; oder

(ii) ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate mit einer Frist von mindestens zehn
Bankarbeitstagen zum nachstfolgenden Einldsungstermin durch
Bekanntmachung gemafl § 6 zu kiindigen (die "AulRerordentliche Kiindigung").
Im Falle der AuBerordentlichen Kindigung findet § 3 Absatz 3. und 4.
entsprechend Anwendung.

d) Eine "Marktstdrung"” bedeutet die Aussetzung oder die Einschrankung des Handels
der im Index enthaltenen Aktien an den Wertpapierb6rsen oder Handelssystemen,
deren Kurse fir die Berechnung des Index herangezogen werden, sofern eine solche
Aussetzung oder Einschrankung nach Auffassung der Emittentin die Berechnung
des Index wesentlich beeinflusst oder die Aussetzung oder die Einschrankung des
Handels von auf den Index bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an
der Terminbdrse mit dem grof3ten Handelsvolumen in auf den Index bezogenen
Terminkontrakten oder Optionskontrakten.

Eine Beschrankung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstdérung, sofern die Einschrankung auf einer vorher
angekiindigten Anderung der regularen Geschaftszeiten der betreffenden Borse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschrankung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen Uberschreiten, gilt nur als
Marktstérung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.

Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, fir alle Beteiligten bindend.

Alle im Zusammenhang mit der Einldsung der Zertifikate anfallenden Steuern, GebUhren
oder andere Abgaben sind von den Zertifikatsinhabern zu tragen und zu zahlen.
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§3
Ordentliches Kundigungsrecht der Emittentin

Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum 30. September jedes 5. (finften) Jahres,
erstmals zum 30. September 2007 (jeweils ein "Kindigungstermin"), die Zertifikate
insgesamt, jedoch nicht teilweise zu kiindigen.

Die Kundigung durch die Emittentin ist mindestens 180 Tage vor dem jeweiligen
Kindigungstermin  gemalR § 6 bekanntzumachen. Die Bekanntmachung st
unwiderruflich und muss den Kiindigungstermin nennen.

Im Falle der Kiindigung durch die Emittentin erfolgt die Einldsung eines jeden Zertifikats
gemall 8 2 Absatz 2., wobei der funfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen
Kindigungstermin als Bewertungstag gilt.

Samtliche im Falle der Kuindigung durch die Emittentin gemal den
Zertifikatsbedingungen zahlbaren Betrage sind an die Zahlstelle mit der Mal3gabe zu
zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Betrage der Clearstream Banking AG zwecks
Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die
Zertifikatsinhaber Uberweist.

Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlésung der Zertifikate zu den jeweiligen
Einldsungsterminen zu verlangen, wird durch die Kindigung der Emittentin nicht
berthrt.

84
Zahlstelle

Die Commerzbank Aktiengesellschaft, Hauptniederlassung, Frankfurt am Main, ist
Zahlstelle (die "Zahlstelle™).

Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inlandische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverziglich geman § 6 bekanntzumachen.

Die Zahlstelle haftet daraus, dass sie Erklarungen abgibt, nicht abgibt oder entgegen-
nimmt oder Handlungen vornimmt oder unterlasst, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.

Die Zahlstelle ist von den Beschrankungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschrankungen des anwendbaren Rechts anderer Lander befreit.

85
Schuldnerwechsel

Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2. jederzeit nach Bekanntmachung
durch die Emittentin gemal §6 alle Verpflichtungen der Emittentin aus diesen
Zertifikatsbedingungen Ubernehmen. Bei einer derartigen Ubernahme wird die
Ubernehmende Gesellschaft (nachfolgend "Neue Emittentin” genannt) der Emittentin im
Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle sich fiir die Emittentin aus den
Zertifikate ergebenden Rechte und Befugnisse mit derselben Wirkung ausiiben, als ware
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die Neue Emittentin in diesen Zertifikatsbedingungen als Emittentin bezeichnet worden,;
die Emittentin (und im Falle einer wiederholten Anwendung dieses § 5, jede etwaige
frihere Neue Emittentin) wird damit von ihren Verpflichtungen aus diesen
Zertifikatsbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus den Zertifikaten befreit.

Bei einer derartigen Ubernahme bezeichnet das Wort "Emittentin” in allen Bestimmun-
gen dieser Zertifikatsbedingungen (aul3er in diesem § 5) die Neue Emittentin.

2. Eine solche Ubernahme ist nur zuléassig, wenn

a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behdrdlicher Gebiihren schadlos zu halten,
die ihm bezuiglich einer solchen Ubernahme auferlegt werden;

b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft "Garantin" genannt) unbedingt und unwider-
ruflich zugunsten der Zertifikatsinhaber die Erflllung aller von der Neuen Emittentin
zu Ubernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text dieser
Garantie gemaf § 6 veroffentlicht wurde;

c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermachtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Landern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegriindet ist.

3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 5 erneut
Anwendung.

§6
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, werden in je einem Uberregionalen
Pflichtblatt der Wertpapierbérsen veroffentlicht, an denen die Zertifikate zum Bdrsenhandel
zugelassen sind.

8§87
Schlussbestimmungen

1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2. Sollte eine Bestimmung dieser Zertifikatsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so sollen die Ubrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Zertifikatsbedingungen
entsprechend ersetzt werden.

3. Erfullungsort ist Frankfurt am Main.

4. Gerichtsstand fur alle Klagen und sonstigen Verfahren fir Kaufleute, juristische Personen
des oOffentlichen Rechts, 6ffentlich-rechtliche Sondervermégen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im
Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Frankfurt am Main.
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5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Zertifikatsbedingungen a) offensichtliche Schreib-
oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtimer sowie b) widersprichliche oder
lickenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Zertifikatsinhaber zu andern bzw. zu
erganzen, wobei in den unter b) genannten Fallen nur solche Anderungen bzw. Ergan-
zungen zulassig sind, die unter Bericksichtigung der Interessen der Emittentin fur die
Zertifikatsinhaber zumutbar sind, d.h. die die finanzielle Situation der Zertifikatsinhaber
nicht wesentlich verschlechtern. Anderungen bzw. Erganzungen dieser Zertifikats-
bedingungen werden unverziglich gemaf § 6 bekanntgemacht.

Frankfurt am Main, 12. September 2002

COMMERZBANK
AKTIENGESELLSCHAFT



	Unlimited-Zertifikate �bezogen auf den�Dow Jones EURO STOXX 50SM* Performance-Index
	Unlimited-Zertifikate bezogen auf Indizes
	Verantwortung
	Verwendung des Nettoemissionserlöses

	726 431
	
	
	COMMERZBANK�AKTIENGESELLSCHAFT




